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(4) Die Bestimmungen dieses Teils gelten auch für Betriebe 
bei der Übertragung und Nutzung von Grundstücken und Ge
bäuden, soweit dafür besondere Rechtsvorschriften nicht be
stehen.

Z w e i t e s  K a p i t e l

Verleihung von Nutzungsrechten an volkseigenen 
Grundstücken

§287
Entstehen des Nutzungsrechts'

(1) Bürgern kann zur Errichtung und persönlichen Nutzung 
eines Eigenheimes oder eines anderen persönlichen Bedürf
nissen dienenden Gebäudes an volkseigenen Grundstücken 
ein Nutzungsrecht verliehen werden.

(2) Über die Verleihung des Nutzungsrechts wird dem Be
rechtigten durch das zuständige staatliche Organ eine auf 
seinen Namen lautende Urkunde ausgestellt. Das Nutzungs
recht entsteht mit dem in der Urkunde festgelegten Zeitpunkt.

§288
Inhalt des Nutzungsrechts

(1) Der Nutzungsberechtigte ist berechtigt und verpflichtet, 
das volkseigene Grundstück bestimmungsgemäß zu nutzen.

(2) Das Nutzungsrecht ist unbefristet. In Ausnahmefällen 
kann das Nutzungsrecht befristet verliehen werden.

(3) Für das Nutzungsrecht ist ein Entgelt zu entrichten. 
Durch Rechtsvorschriften kann festgelegt werden, daß die 
Nutzung unentgeltlich erfolgt.

(4) Die auf dem volkseigenen Grundstück errichteten Ge
bäude, Anlagen und Anpflanzungen sind persönliches Eigen
tum des Nutzungsberechtigten.

§289
Übergang des Nutzungsrechts

(1) Gebäude auf volkseigenen Grundstücken, für die ein 
Nutzungsrecht verliehen wurde, können veräußert und ver
erbt werden.

(2) Mit der staatlichen Genehmigung des Vertrages über 
die Veräußerung geht das Nutzungsrecht auf den Erwerber 
über. Der Übergang des Nutzungsrechts auf den Erben be
stimmt sich nach den dafür geltenden Rechtsvorschriften.

(3) Dem Erwerber oder dem Erben ist durch das zuständige 
staatliche Organ eine auf seinen Namen lautende Urkunde 
auszustellen, aus der sich der Übergang des Nutzungsrechts 
ergibt.

§290
I

а Entzug des Nutzungsrechts
(1) Wird das volkseigene Grundstück nicht bestimmungs

gemäß genutzt, kann das zuständige staatliche Organ das 
Nutzungsrecht entziehen.

(2) Bei Entzug des Nutzungsrechts gehen Gebäude, Anlagen 
und Anpflanzungen in Volkseigentum über. Die Entschädi
gung erfolgt nach den dafür geltenden Rechtsvorschriften. Für 
Gebäude wird eine Entschädigung gewährt, wenn sie mit 
staatlicher Genehmigung auf dem volkseigenen Grundstück 
errichtet wurden.

D r i t t e s  K a p i t e l
Persönliche Nutzung genossenschaftlich genutzten Bodens

’ § 291

Entstehen des Nutzungsrechts
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften und an

dere sozialistische Genossenschaften können, soweit Rechts
vorschriften das vorsehen, Bürgern genossenschaftlich genutz
ten Boden zum Bau von Eigenheimen oder anderen persön
lichen Bedürfnissen dienenden Gebäuden zuweisen.

§292

Inhalt des Nutzungsrechts
(1) Der Nutzungsberechtigte ist berechtigt und verpflichtet, 

die zugewiesene Bodenfläche "bestimmungsgemäß zu nutzen.
(2) Das Nutzungsrecht an der zugewiesenen Bodenfläche ist 

unbefristet. In Ausnahmefällen kann das Nutzungsrecht be
fristet werden.
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(3) Die auf der zugewiesenen Bodenfläche errichteten Ge
bäude, Anlagen und Anpflanzungen sind unabhängig vom 
Eigentum an der Bodenfläche persönliches Eigentum des Nut
zungsberechtigten.

§293

Übergang des Nutzungsrechts

(1) Die errichteten Gebäude können an Bürger, denen nach 
§ 291 Boden zugewiesen werden kann, veräußert werden. 
Mit Zustimmung der Genossenschaft ist eine Veräußerung an 
andere Bürger zulässig, wenn das Gebäude persönlichen 
Wohnbedürfnissen dienen soll.

(2) Die errichteten Gebäude können vererbt werden.
(3) Mit dem Übergang des Eigentums am Gebäude geht 

auch das Nutzungsrecht an der zugewiesenen Bodenfläche auf 
den neuen Eigentümer über.

§294
Entzug des Nutzungsrechts

(1.) Wird die zugewiesene Bodenfläche nicht bestimmungs
gemäß genutzt, kann das zuständige staatliche Organ das 
Nutzungsrecht entziehen.

(2) Nach Entzug des Nutzungsrechts ist der Gebäudeeigen
tümer verpflichtet, das Gebäude nach § 293 Abs. 1 zu -ver
äußern.

V i e r t e s  K a p i t e l
Persönliches Eigentum an Grundstücken und Gebäuden

Erster Abschnitt 
Eigentums- und Nutzungsrechte

§295
Umfang der Eigentums- und Nutzungsrechte

(1) Das Eigentum am Grundstück umfaßt den Boden und 
die mit dem Boden fest verbundenen Gebäude und Anlagen 
sowie die Anpflanzungen.

(2) Durch Rechtsvorschriften kann festgelegt werden, daß 
selbständiges Eigentum an Gebäuden und Anlagen unabhän
gig vom Eigentum am Boden bestehen kann. Für die Rechte 
an solchen Gebäuden und Anlagen sind die Bestimmungen 
über Grundstücke entsprechend anzuwenden, soweit nichts 
anderes festgelegt ist.

(3) Das Recht zur Nutzung eines Grundstücks umfaßt das 
Recht, Anpflanzungen vorzunehmen und sich den Ertrag an
zueignen, soweit sich aus dem Zweck der Nutzung nichts 
anderes ergibt oder nichts anderes vereinbart wurde.

(4) Die in besonderen Rechtsvorschriften getroffenen Rege
lungen über die Ausübung der Eigentums- und Nutzungs
rechte an Grundstücken bleiben unberührt.

§296
Eigentum an Wochenendhäusern und anderen Baulichkeiten 

auf vertraglich genutzten Bodenflächen
(1) Wochenendhäuser sowie andere Baulichkeiten, die der 

Erholung, Freizeitgestaltung oder ähnlichen persönlichen Be
dürfnissen der Bürger dienen und in Ausübung eines vertrag
lich vereinbarten Nutzungsrechts errichtet werden, sind un
abhängig vom Eigentum am Boden Eigentum des Nutzungs
berechtigten, soweit nichts anderes vereinbart ist. Für das


